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Accis - und Zoll - Ordnungen ,
als

B e y l a g e
zu Nro . 30.

des Großherzogl . Badischen Anzeige - BlattS
für den See , Donau , Wiesen - und Dreisam -Krets. 1813.

( DaS Wagenwris eingeführt werdende frische Obst ist pr . Pferd , Last mit 40 kr.
zu verzollen .)

K. D . Nr . 5544 . In Gemäßheit hohen Finanz , Mknisterkal , Erlasse » Steuerdepar .
tement vom 24« « März Nr . 1147. ist da » Wagenwris eingeführt werdende frische Obst
pr . Pferd .Last mit 40 kr. zu verzollen . Im übrigen bleibt eö deshalb bey der Bestkmmnng
drr Zoll - Ordnung .

Freyburg den 9 . April 1813 .

Großherzoglich Badisches Direktorium des Dreisamkrelse ».
von Roggenbach . vdt . Tüllmann .

( Der Kopf beym Schlachtvieh ist als ein zu veraccisender Thekl anzusehen .)

K. D . Nr . 5549 « Durch hohen Finanz , Ministrrkalbeschluß Steuerdepartement vom
zttn Nr . 1253 . wurde verfügt :

Daß der Kopf beym Schlachtvieh , welcher von den Metzgern als Zugabe ausge ,
hauen werde , nicht zum Grab gerechnet , und somit als ein zu veraccisender Thril angrsr ,
hen werden müsse.
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Wornach die Aeniter des DreisamkreiseS die Fleischabwager , Fleischabschätzer und A« i->

soxen ihres AmtsdistriktS anzuweisen haben.

Frrybmg den 9. April 1813.

Großherzoglich Badisches Direktorium des DreisamkreiseS .

von Roggenbach . vät . Güllmann .
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